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                    Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

 
 

Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 
 

208. Jahrgang Düsseldorf, den 15. Januar 2026  Nummer 3 

 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

     
B.    Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der Bezirksregierung             

 

 

C.  Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen                        

 

 
 
 

 

 
B.   Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der 
Bezirksregierung 

 

 
 Erörterungstermin im wasserrecht-

lichen Planfeststellungsverfahren 
zur Renaturierung der Erft im  
Bereich der Mühle Kottmann 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
54.04.03.04-10 
 

Düsseldorf, den 05. Januar 2026 
 

Bekanntmachung über die Festsetzung eines 
Erörterungstermins 

 
Antrag des Erftverbandes auf Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens gem. § 68 WHG i. V. 
m. §§ 3 ff. UVPG zur Renaturierung der Erft im  
Bereich der Mühle Kottmann 
 
Der Erörterungstermin zu dem o. g. Vorhaben fin-
det am Freitag, 23.01.2026, ab 09:00 Uhr, Einlass 
ab 08:15 im Best Western Plaza Hotel Greven-
broich, Montanusstr. 100, 41515 Grevenbroich, 
statt. 
 
 

Der Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das 
Vorhaben erhobenen Einwendungen sowie die  
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Be-
troffenen zu dem Vorhaben mit dem Erftverband, 
Träger des Vorhabens, den Behörden, den Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, sowie den 
übrigen Betroffenen zu erörtern. 
 
Die Teilnahme am Termin ist jeder / jedem, deren / 
dessen Belange von dem Vorhaben berührt werden, 
freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten / einer Bevollmächtigten ist möglich. 
Dieser / Diese hat seine / ihre Bevollmächtigung 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen 
und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben. Ich  weise  darauf hin, dass  bei  Ausbleiben  
eines / einer Beteiligten in dem Erörterungstermin 
auch ohne ihn / sie verhandelt werden kann, dass 
verspätete Einwendungen ausgeschlossen sind und 
dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der Ver- 
handlung beendet ist. 
 
Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder 
durch eine Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Die Ver-
handlungsleitung kann aber auch anderen Personen 
die Anwesenheit gestatten, wenn kein Beteiligter / 
keine Beteiligte widerspricht. Hierüber wird die 
Verhandlungsleitung zu Beginn der Erörterung ent- 
scheiden. 
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Die Bekanntmachung ist ebenfalls auf den Internet-
seiten der Bezirksregierung Düsseldorf 
(https://www.brd.nrw.de/Services/Amtsblatt), und 
der Stadt Grevenbroich (https://www.greven-
broich.de/rathaus-buergerservice/rathaus/rathaus-
zeitung) einzusehen. 
 
Im Auftrag  
gez. Niklas Korn 
 
    Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.17 
 

 Öffentliche Bekanntmachung  
gemäß § 10 Abs. 8 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) i.V.m. § 21 a der 9. Verord- 
nung zur Durchführung des BIm-
SchG (9. BImSchV) 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
52.03.00-0986285-0000-579 
 

Düsseldorf, den 15. Januar 2026 
 

Öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 8 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) i.V.m. § 21 a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des BImSchG (9. BImSchV) über 
die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 
BImSchG an die remineral Rohstoffverwertung 
& Entsorgung GmbH & Co. KG für die wesent-
liche Änderung der Anlage zum Umschlag, zur 
Lagerung und zur Behandlung von Abfällen am 
Standort Vulkanstraße 36 in 47053 Duisburg 

 
       I. 

 
Mit Bescheid vom 05.12.2025, Az.: 52.03.00-
0986285-0000-579, ist der remineral Rohstoffver-
wertung & Entsorgung GmbH & Co. KG folgende 
Genehmigung erteilt worden: 
 
Verfügender Teil: 
 
Der remineral Rohstoffverwertung und Entsorgung 
GmbH & Co. KG wird unbeschadet der Rechte 
Dritter gemäß 
- § 16 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 BIm-

SchG in Verbindung mit 
- §§ 1, 2 Abs. 1 der 4. BImSchV, sowie 
- der Ziffern 8.11.1.1, 8.11.2.3, 8.11.2.4, 

8.12.1.1, 8.12.2, 8.15.1. 8.15.3 und 9.11.1 
des Anhangs dieser Verordnung und in 
Verbindung mit 

- § 2 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit An-
hang I der Zuständigkeitsverordnung Um-
weltschutz (ZustVU) 

die Genehmigung zur wesentlichen Änderung  einer 
Anlage zur Behandlung, zur zeitweiligen  Lagerung 
und zum Umschlag von gefährlichen und nicht ge-
fährlichen Abfällen und zum Be- oder Entladen von 

Schüttgütern, die im trockenen Zustand stauben 
können auf dem Grundstück Vulkanstraße 36, 
47053 Duisburg, Gemarkung Duisburg, Flur 320, 
Flurstück 178, 182 (tlw.) und 183 (tlw.) und Flur 16, 
Flurstück 177 (tlw.) erteilt. 
 
Das genehmigte Vorhaben umfasst die folgende 
Maßnahme: 
 
- Erhöhung der Durchsatzmenge für gefähr-
liche Abfälle von 150.000 Tonnen auf 250.000   
Tonnen pro Jahr bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Durchsatzmenge für nicht gefährliche Abfälle von 
300.000 Tonnen auf 200.000 Tonnen pro Jahr. 
 
Die erteilte Genehmigung ist mit Nebenbestimmun-
gen (Bedingungen und Auflagen) verbunden.  
 
Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung Klage beim Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Postfach 
63 09, 48033 Münster, erhoben werden.  
 
            II. 
 
Der Genehmigungsbescheid und seine Begründung 
sind gemäß § 10 Abs. 8 Satz 3 BImSchG zwei Wo-
chen  
 

vom 16.01.2026 bis einschließlich 29.01.2026 
 
unter https://www.brd.nrw.de/Services/Offenlagen 
abrufbar. 
 
Personen, denen kein oder kein hinreichender Zu-
gang zum Internet zur Verfügung steht, können den 
Bescheid bei der Bezirksregierung Düsseldorf - De-
zernat 52 -, Zimmer 3017, Metro Straße 1, 40235 
Düsseldorf montags bis donnerstags von 09.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 
freitags von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr einsehen. Um 
vorherige Terminabsprache wird gebeten (Frau 
Hesse, Tel.: 0211/4752415; Clarissa.Hesse@bez-
reg-duesseldorf.nrw.de). 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. Hesse 
 
    Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.18 

 
 
 
 
 

https://www.brd.nrw.de/Services/Amtsblatt
https://www.grevenbroich.de/rathaus-buergerservice/rathaus/rathaus-zeitung
https://www.grevenbroich.de/rathaus-buergerservice/rathaus/rathaus-zeitung
https://www.grevenbroich.de/rathaus-buergerservice/rathaus/rathaus-zeitung
https://www.brd.nrw.de/Services/Offenlagen
mailto:Clarissa.Hesse@bezreg-duesseldorf.nrw.de
mailto:Clarissa.Hesse@bezreg-duesseldorf.nrw.de
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C. Rechtsvorschriften und                  
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 

 
 Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses 2024 des Zweckverbandes 
„Bergische Volkshochschule“ 

 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2024 des 
Zweckverbandes „Bergische Volkshochschule“ 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Bergische Volkshochschule hat am 31.10.2025 ein-
stimmig folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der vorgelegte Jahresabschluss 2024 des Zweck-
verbandes Bergische Volkshochschule –  
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang – schließt mit einem ausgegli-
chenen Ergebnis und einer Bilanzsumme von 
7.147.206,03 € ab und wird festgestellt. 
 
2. Der Leitung des Zweckverbandes Bergische 
Volkshochschule wird für das Geschäftsjahr 2024 
Entlastung erteilt. 
 
3. Der Verbandsvorsteherin wird für das Geschäfts-
jahr 2024 Entlastung erteilt. 
 
Die Bilanz schließt zum 31.12.2024 mit folgenden 
Positionen: 
 
Bergische Volkshochschule Zweckverband der 
Städte Solingen – Wuppertal für allgemeine be-
rufliche Weiterbildung sowie Familienbildung, 
Solingen  
 

Bilanz zum 31. Dezember 2024 
 

 
 

 
 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung 2024 weist fol-
gende Positionen aus: 
 

 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gem. § 18 
Abs. 1 GkG NRW i.V. m. § 96 Abs.2 GO NRW öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Einsichtnahme ist in der Zentrale der Bergi-
schen Volkshochschule möglich. 
 
Der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der Jahres-
abschluss mit Anlagen und Lagebericht angezeigt. 
 
Solingen, den 05.01.2026 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 19 
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 Ungültigkeitserklärung eines 
Dienstausweises des Rhein-Kreises 
Neuss 
 

Der Dienstausweis Nr. 3188 ausgestellt durch den 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss am 12.02.2025, 
ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig 
erklärt. 
 

                    Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S.20 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  

Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – Cecilienallee 2 -  40474 Düsseldorf oder in elektronischer Form an 
amtsblatt@brd.nrw.de zu richten. 

 
Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich. 

 Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10:00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen: 
zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 

Druck, Vertrieb, Bezug und Herausgeber:  
 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel. 0211/475-2232 

E-Mail: amtsblatt@brd.nrw.de 
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